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An den Bundesrat - Au Conseil fédéral

#ST# 88.444

Interpellation Hefti
Telefonabhörung
Ecoutes téléphoniques

Wortlaut der Interpellation vom 18. März 1988
Der Bundesrat wird eingeladen, folgende Fragen zu beant-
worten.
I.Weiche technischen Möglichkeiten bestehen heute zur
systematischen Ueberwachung und Auswertung von Tele-
fon-, Telefax- und Datenverbindungen? Wie wird von diesen
Möglichkeiten in der Schweiz und vom Ausland her,
namentlich beim Verkehr zwischen Schweizer Banken und
Anwälten mit deren ausländischen Kunden bzw. Klienten,
Gebrauch gemacht? Wie beurteilt der Bundesrat gegebe-
nenfalls einen solchen Gebrauch im Hinblick auf die natio-
nale und internationale Rechtslage sowie die schweizeri-
schen Interessen?
2. Ist es richtig, dass nach Inbetriebnahme der neuen digita-
lisierten PTT-Zentrale Telefon-, Telefax- und Datenverbin-
dungen bezüglich Anwahl- bzw. Anrufnummer, Datum und
Dauer automatisch registriert werden und auch unautori-
sierte Personen die Möglichkeit haben, solche Daten von
aussen her abzurufen?
3. Ist es richtig, dass die bei den PTT bestehenden Abhöran-
lagen derweise erweitert werden, dass rund 20 000 Telefon-
verbindungen gleichzeitig überwacht werden können?
Wenn ja, gab die Insidergesetzgebung Anlass zu dieser
Massnah me? Wäre dieselbe aber nicht auch in diesem Falle

in Anbetracht ihres Ausmasses mit den freiheitlichen Grund-
sätzen unseres Staatswesens unvereinbar?

Texte de l'interpellation du 18 mars 1988
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux
questions suivantes:
1. Quelles sont les possibilités techniques qui existent
actuellement pour surveiller systématiquement et évaluer
les communications téléphoniques et par telefax ainsi que
les transmissions de données? Comment utilise-t-on ces
possibilités en Suisse et à l'étranger, notamment pour ce qui
est de relations entre les banques et avocats en Suisse d'une
part et leurs clients à l'étranger d'autre part? Que pense le
Conseil fédéral, le cas échéant, d'une telle pratique du point
de vue du droit suisse et du droit international, ainsi que
dans l'optique des intérêts suisses?
2. Est-il exact que, depuis la mise en service des nouveaux
centraux numériques des PTT, le numéro de sélection ou
d'appel, la date et la durée de toutes les communications
téléphoniques et par telefax ainsi que des communications
de données sont automatiquement enregistrés et que même
les personnes qui n'y sont pas autorisées peuvent avoir, de
l'extérieur, accès à de telles données?
3. Est-il exact que les installations d'écoutes téléphoniques
existant aux PTT ont été agrandies à tel point que l'on peut
surveiller en même temps quelque 20 000 communications
téléphoniques? Dans l'affirmative, est-ce la législation sur
les opérations d'initiés qui a été à l'origine de cette mesure?
Même dans ce cas, cette mesure, au vu de son ampleur,
n'est-elle pas incompatible avec nos principes de liberté?

Hefti: Meine Fragen sind klar. Ich bin über die Sache nicht
orientiert und bitte deshalb den Herrn Bundesrat, die Fragen
zu beantworten.

Bundesrat Ogi: Von einer speziellen Ueberwachung des
Fernmeldeverkehrs schweizerischer Banken und Anwälte
kann, Herr Ständerat Hefti, keine Rede sein. Wie diesbezüg-
lich im Ausland vorgegangen wird, entzieht sich der Kennt-
nis des Bundesrates. Technisch können Telefon, Telefax
und zum Teil auch Datenverbindungen zwar grundsätzlich
überwacht und ausgewertet werden. Das verfassungsrecht-
lich gewährleistete Post- und Telegrafengeheimnis, das
auch das Telefongeheimnis in sich schliesst, kann jedoch
nur bei Vorliegen der Bedingungen gemäss Artikel 7 des
Telegrafen- und Telefon-Verkehrsgesetzes vom 14. Oktober
1922 durchbrochen werden. Danach hat ein schriftliches
Gesuch einer zuständigen eidgenössischen oder kantona-
len Justiz- oder Polizeibehörde vorzuliegen. Das Begehren
muss im Zusammenhang mit der Verfolgung oder der Ver-
hinderung bestimmter strafbarer Handlungen gestellt
werden.
Die schweizerischen Justiz- und Polizeibehörden machen
von der Möglichkeit der Ueberwachung - in der Regel
werden nur Gesuche um Telefonüberwachung gestellt -
sehr zurückhaltend Gebrauch, was auch aus der Antwort
des Bundesrates vom 16. März 1987 auf die Einfache
Anfrage Rechsteiner hervorgeht.
Keine amtliche Ueberwachung liegt vor, wenn Private, die
aufgrund eines Pick-up-Zeichens dazu berechtigt sind, auf
ihrem Anschluss geführte Telefongespräche aufnehmen.
Diese Aufnahmepraxis im privaten Geschäftsleben ist für
Behörden und sonstige Dritte denn auch nicht erfassbar.
Zu Ihrer zweiten Frage: In den neuen digitalen Telefonzen-
tralen werden die Taxeinheiten pro Anschlussnummer auf
Magnetspeichern aufgezeichnet. Aus diesen Aufzeichnun-
gen ist nicht ersichtlich, mit welchem Telefonanschluss und
zu welchem Zeitpunkt eine Verbindung stattgefunden hat.
Da aber immer mehr Kunden eine detaillierte Fernmeldeab-
rechnung wünschen, wird nun in den digitalen Zentren für
etwa 20 Prozent der Anschlüsse die Möglichkeit geschaffen,
je Verbindung die entsprechenden Daten, also Datum,
Tageszeit, Gesprächsdauer und angerufene Nummer aufzu-
zeichnen.
Auch in den konventionellen Telefonzentralen, die voraus-
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